
 Information Meldebescheinigungen / Aufenthaltsbescheinigung / 
Lebensbescheinigung 

 

Jeder Einwohner der Gemeinde Sanitz, egal ob die Person mit Haupt- oder 
Nebenwohnung gemeldet ist, kann eine einfache oder erweiterte Meldebescheinigung 
beantragen. 
 
Mit einer Meldebescheinigung können Sie gegenüber einer Behörde (beispielsweise 
beim Anmelden eines Fahrzeuges in der Kfz-Stelle) nachweisen, dass Sie mit den 
aufgeführten Daten bei gemeldet sind. 
 
Auf der einfachen Meldebescheinigung werden nur folgende Daten bestätigt: 

1. Nachname (inkl. Familienname, frühere Namen und Ehenamen),  
2. Vornamen, wenn vorhanden auch Doktorgrad, Ordens- oder Künstlernamen,  
3. das Geburtsdatum und den Geburtsort (bei Geburt im Ausland auch den Staat)  
4. bei Tod das Sterbedatum und der Sterbeort und  
5. die derzeitigen Anschriften (aufgelistet nach Haupt- und Nebenwohnungen) 

 
Die einfache Meldebescheinigung muss immer vorlegt werden, sofern Sie nur einen 
Reisepass besitzen, da dort nur der Wohnort und nicht die komplette Adresse 
aufgeführt ist. 
 
Die einfache Meldebescheinigung kostet 5,00 € und kann bar oder mit EC-Karte bezahlt 
werden. 
 
Auf der erweiterten Meldebescheinigung werden auf Wunsch auch alle anderen 
Daten die bei der Meldebehörde registriert sind, bestätigt, zum Beispiel: 

1. Daten der Personaldokumente (Ausweis oder Reisepass) 
2. Familienstand (wichtig beim Anmelden einer Ehe) 
3. ehemalige Haupt- oder Nebenwohnung  
4. Familienmitglieder wie Ehegatten und Kinder (bei minderjährigen auch die 

Eltern) 
 
Die einfache Meldebescheinigung kostet 11,50 € und kann bar oder mit EC-Karte 
bezahlt werden. 
 
Es ist auch möglich auf Antrag eine Aufenthalts- oder Lebensbescheinigung zu 
beantragen. 
 
Weiterhin ist es auch möglich die Bescheinigungen durch eine Vertretung zu 
beantragen. Diese Person muss ein gültiges Dokument, plus Vollmacht und ein 
Dokument des Vollmachtgebers. 
 
 


